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Weshalb eine weitere Schiedsorganisation?

 zunehmende Schiedsfreundlichkeit lateinamerikanischer 

Rechtsordnungen

Zunehmende Beteiligung lateinamerikanischer Parteien an 

Schiedsverfahren

Zunehmende Kooperationsbereitschaft lateinamerikanischer 

Schiedsorganisationen

Weshalb Hamburg?

Hamburg als „Hub“ des Lateinamerikageschäftes
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Moderne, auf die Besonderheiten des Geschäftsverkehrs mit 

Lateinamerika zugeschnittene Schiedsordnung

Optionale Mehrsprachigkeit in der Einleitungsphase

Art. 2

Sofern sich die Parteien nicht schriftlich auf die Verfahrens-

sprache geeinigt haben, kann der Kläger die Einleitungs-

anzeige nach seiner Wahl in Deutsch, Englisch, 

Portugiesisch oder Spanisch abfassen.
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Moderne Schiedsordnung

 Freie Wahl des Schiedsortes

Art. 15 (1)

Haben die Parteien keinen Schiedsort vereinbart, soll das 

Schiedsgericht den Schiedsort bestimmen. Das Schieds-

gericht soll dabei die Umstände des Falles berücksichtigen.
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Moderne Schiedsordnung

 Unabhängigkeit der Schiedsrichter bei Prozessfinanzierung

Art. 6 (1)

Schiedsrichter kann nur sein, wer unabhängig von den 

anderen Schiedsrichtern und von den Parteien, ihren Organen 

und ihren leitenden Mitarbeitern sowie von das Schieds-

verfahren finanzierenden Dritten ist.
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Moderne Schiedsordnung

 Flexibilität bei der Verfahrensgestaltung

Art. 10 (5)

Das Schiedsgericht kann einen von den Parteien zu 

unterschreibenden Schiedsauftrag erstellen.



8

Moderne Schiedsordnung

 Förderung gütlicher Einigung

Art. 18 (8)

Das Schiedsgericht kann, sofern die Parteien dies wünschen 

und das Schiedsgericht dazu ausdrücklich ermächtigen, in 

jeder Phase des Verfahrens auf eine vergleichsweise 

Erledigung des Rechtsstreits hinwirken und dazu Vergleichs-

vorschläge unterbreiten.
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Moderne Schiedsordnung

 Aussetzungsoption für Mediationsversuch

Art. 20 (1)

Sobald das Schiedsgericht konstituiert ist, können die Parteien 

in jedem Stadium des Verfahrens durch übereinstimmende 

schriftliche Erklärungen eine Verfahrensaussetzung zum 

Zwecke eines Mediationsversuches beantragen. 
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Moderne Schiedsordnung

 Innovative Kostenregelung

Art. 26 (3)

Werden die vom Schiedsgericht bei den Parteien zu gleichen 

Teilen angeforderten Kostensicherheiten von einer Partei 

nicht innerhalb der hierfür gesetzten Frist voll eingezahlt, so 

verliert diese Partei jeden Anspruch auf Erstattung der 

Kosten für ihre Vertretung.
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Moderne Schiedsordnung

 Transparenz: Schiedssprüche werden anonymisiert 

veröffentlicht, mit opt-out-Regelung

Art. 27 (4)

Die ELArb European Latinamerican Arbitration Association

kann die nach der ELArb Schiedsord-nung ergehenden 

Schiedssprüche in anonymisierter Form veröffentlichen, 

sofern nicht eine der Parteien bis spätestens 4 (vier) Wochen 

nach Zustellung des Schiedsspruchs widerspricht (opt-out).
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 Moderne Schiedsordnung in 4 Sprachen

 Vergleichsweise günstige Kostenordnung (Kostenrechner)

 Spezialisiert auf Streitigkeiten zwischen Unternehmen aus 

Lateinamerika und Europa, aber weltweiten offen für die Schlichtung von 

Streitigkeiten mit Bezug zu Lateinamerika

 Liste mit erfahrenen und mehrsprachigen (insbes. spanisch / 

portugiesisch) Schiedsrichtern aus Europa, Lateinamerika und 

Drittländern (Schiedsrichterliste)

 www.elarb.org
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Vorstellung beim Lateinamerikatag 2016 in Hamburg: 

Mehr als 100 Teilnehmer beim 
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Danke!

FRAGEN?


